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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

^Kjj Direktor der Ausgleichskasse Luzern

Individuelle
AHV-Rente
ohne Richter?

Ich bin 65 Jahre alt und lebe
seit neun Monaten unabhän-

gig von meinem Mann. Unse-

re Ehe ist schon längere Zeit
belastet. Gibt es eine Mög-
lichkeit, dass ich und mein
Mann zwei volle Einzelrenten
beziehen können, ohne dass

wir vor Gericht gehen müssen,
denn dafür fehlen uns die
Mittel?

W^enn
die individuellen

Renten beider Eheleute

zusammen einen höheren Betrag

ergeben würden, wird der ge-
meinsame Rentenanspruch von
Verheirateten auf 150% einer
maximalen individuellen Alters-

rente plafoniert. Diese Regelung

wird damit begründet, dass ein

gemeinsamer Haushalt günsti-

ger sei als zwei getrennte Haus-

halte.

Während eine Ehe durch Schei-

dung aufgelöst wird, bleibt die

Ehe nach einer Trennung grund-
sätzlich weiter bestehen, doch

wird der gemeinsame Haushalt

aufgehoben. Damit entfällt die Be-

gründung für eine weitere Plafo-

nierung nicht nur nach Schei-

dung, sondern auch nach einer

gerichtlichen Trennung.

Ric/iferlic/ie Trennung oder

Scheidung:
Auf Plafonierung kann insbe-

sondere verzichtet werden «bei

Ehepartnern, deren gemeinsamer
Haushalt richterlich aufgehoben
wurde» (Art. 35 Abs. 2 AHV-

Gesetz), was eine gerichtliche

Trennung voraussetzt. Eine bloss

«faktische Trennung» genügt
nicht zur Aufhebung der Plafo-

nierung der Renten.

Bei der gerichtlichen Trennung
wird insbesondere auch die an-

gemessene Berücksichtigung der

gegenseitigen Ansprüche beider

Eheleute geprüft. So haben Sie

möglicherweise gesetzliche An-

Sprüche gegenüber Ihrem Mann,

beispielsweise aus der berufli-
chen Vorsorge.

Gerade im Hinblick auf allfälli-

ge Ergänzungsleistungen zur
AHV (EL) ist wichtig, dass Sie auf

die Ihnen zustehenden Rechtsan-

spräche nicht verzichten. EL kön-

nen nur ausgerichtet werden,

wenn die eigenen Mittel nicht

genügen, um den gesetzlichen Le-

bensbedarf zu decken. Als eigene

Mittel gelten auch allfällige
Rechtsansprüche unter Ehegat-

ten, die mit gerichtlicher Tren-

nung verbindlich festgelegt wer-
den. Eine gerichtliche Trennung
ist damit auch für allfällige spä-

tere EL-Ansprüche von Bedeu-

tung.

Mangelnde finanzielle Mittel
sind kein Hindernis für eine ge-

richtliche Trennung. Wenn Ihnen
die Bezahlung der Gerichtskosten

nicht zumutbar erscheint, kön-

nen Sie die so genannte «unent-

geltliche Rechtspflege» beantra-

gen. In diesem Fall prüft das Ge-

rieht, wieweit die Kosten des Ge-

richtsverfahrens erlassen bzw.

dem Staat Überbunden werden.

Zusammenfassend möc/ite z'c/z

T/men zur Klärung /Virer Situa-

fion empfehlen:
• heim Zivügericüf am ehell-

chen Wohnort die gerichtliche
7hennungderEhezu beantragen,
wobei Ihnen das Sozialamt, eine

öffentliche Rechtsberatung oder

die örtliche Beratungsstelle von
Pro Senectute helfen können;

• dem Gericht allenfalls die

unentgeMic/ieKec/itsp/Iege.ztz be-

antragen, wenn Sie befürchten,
Ihre Mittel würden für die Kosten

der gerichtlichen 7Lennung nicht

ausreichen;

• bei Ihrer Ausgleichskasse
nach abgeschlossener gerichtli-
cher îhennung die Auszahlung

unplafonierter Kenten fürSie und

Ihren Mann zu beantragen.
• Wenn Sie nach der gericht-

liehen Trennung Ihren Lebens-

bedarf nicht oder nur schwer aus

eigenen Mitteln decken können,
sollten Sie Ihren Anspruch aufEL

verbindlich prüfen lassen. Dafür
genügt es, bei der EL-Stelle des

Wohnortes das entsprechende

Anmeldeformular einzureichen.

Auch sollten Sie sich nach den

Voraussetzungen der individuel-
len Prämienverbiliigung in Ihrem

Kanton erkundigen.

Rückzahlung

von EL nach

Erbschaft

Ich habe während mehr als

acht Jahren zuhause meinen

rollstuhlabhängigen Mann oh-

ne zusätzliche Hilfe gepflegt.
Nach seinem Tod erhielt ich

Ergänzungsleistungen zur AHV

(EL). Vor kurzem ist mein ledi-

ger Bruder verstorben und ich

erhielt eine unerwartete Erb-

schaft von 130000 Franken.

Innert 30 Tagen musste ich den
letzten Rappen der bezogenen
EL zurückbezahlen. Was sagen
Sie dazu?

Obwohl
Ihnen klar ist, dass

Sie nach Ihrer Erbschaft kei-

nen Anspruch auf weitere EL ha-

ben, können Sie es kaum verste-

hen, dass sie innert 30 Tagen

sämtliche bezogenen Leistun-

gen, in Ihrem Fall rund 22000

Franken, zurückzahlen mussten.
Für bundesrechtlich geregelte

EL ist die Rückzahlung von EL,

die nach einer Erbschaft nachbe-

zogen wurden, gesetzlich vorge-
sehen. Die Rückforderung ist je-

doch auf den Zeitraum bis zum
Erbanfall beschränkt. Sie müssen

also lediglich EL zurückbezahlen,
die Sie seit dem Tod Ihres Bruders

bezogen haben. Sollte die Rück-

forderung darüber hinausgehen,
fehlt dafür eine rechtliche Grund-

läge.

Anders kann es sich bei Zu-

satzleistungen des Kantons oder

der Gemeinde verhalten. Es gibt
tatsächlich kantonale oder kom-

KOORDINATION RENTENALTER AVH-BVG

In der letzten Ausgabe haben wir an dieser Stelle über
die Probleme orientiert, die sich daraus ergeben haben,

dass auf das Jahr 2001 das Rentenalter für Frauen in der
AHV auf 63 Jahre erhöht wurde, während für die Pen-

sionskassen gemäss Bundesgesetz über die berufliche Vor-

sorge (BVG) für Frauen weiterhin das Rentenalter 62 gilt.

Erfreulicherweise wurde das Problem von den zuständi-

gen politischen Behörden erkannt. Es darf erwartet wer-
den, dass die erforderlichen Anpassungen umgehend er-

folgen und rückwirkend auf Januar 2001 in Kraft gesetzt
werden. Damit können Frauen, die wegen des höheren
AHV-Alters bis zum 63. Geburtstag weiterarbeiten, wie bis-

her in der 2. Säule (Pensionskasse) versichert bleiben und
allenfalls ihre 3. Säule (Private Vorsorge) weiter äufnen.

Das rasche Handeln der Bundesorgane wird hoffentlich
auch dazu führen, dass bei weiteren Erhöhungen des AHV-

Alters die Koordination im BVG gewährleistet wird. rf
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RATGEBER | AHV

munale Zusatzleistungen oder

Beihilfen, die bei späterem Erb-

anfall vollumfänglich zurücker-

stattet werden müssen, wie das

auch bei der Fürsorge oder So-

zialhilfe der Fall ist.

Es ist verständlich, wenn sich

Betroffene mit Rückforderungen
oft schwer abfinden können.
Doch sind die zuständigen Stel-

len zur Rückforderung verpflich-
tet, denn Bedarfsleistungen hän-

gen von den tatsächlichen wirt-
schaftlichen Verhältnissen ab und
werden aus Steuermitteln finan-
ziert. Rückforderungen dienen
der Gleichbehandlung der Versi-

cherten und sind aus Sicht der

Steuerpflichtigen vertretbar, so-

lange dies die Mittel im Einzelfall
als zumutbar erscheinen lassen.

Zusammenfassend ist zu un-
tersc/fciden, oö es sich um bun-
desrecbi/icbe ErgänzungsZeis-

iungen oder /cantonale oder
/communale ßedarfs/eistungen
hande/f:

• Wenn burcdesrecürllche EL

zur AHV über den Erbfa/Z hinaus

zurückgefordert wurden, soZZten

Sie umgehend Beschwerde füh-
ren, sofern die BeschwerdefrZst
noch nicht abgeZaufen ist; an-
dernfaZZs so/ite mit der zuständi-

gen GemeindesteZ/e oder mit der

zuständigen kantonalen Steile

Klärung gesucht werden.

• Bei kantonalen oder kom-

munalen Zusatzleistungen und

Beihilfen ist eine Rückforderung
überden ErbfaZZ hinaus nicht aus-

geschlossen; die rechtliche Grund-

Zage müsste direkt mit der zu-
ständigen Stelle geklärt werden.

Gerne hoffe ich, dass es Ihnen

aufgrund dieser Ausführungen
etwas leichter fällt, die Rückfor-

derung zu akzeptieren und Sie

den unerwarteten finanziellen
Zustupf geniessen können, den
Sie von Ihrem Bruder erhalten
haben. Wenn Sie weitergehende
Informationen wünschen, ist Ih-

nen die örtliche Beratungsstelle
von Pro Senectute* behilflich, die

mit den Verhältnissen an Ihrem
Wohnort vertraut ist.

Umrechnung
der Rente auf
2001

Wie wird meine AHV-Rente
nach Inkrafttreten der Neu-

regelungen im Jahr 2001 be-
rechnet? Wie viel Erziehungs-
gutschriften resp. Überfüh-

rungsgutschriften werden mir
angerechnet und was muss ich

dafür unternehmen?

Sie
beziehen seit November

1996, also vor Inkrafttreten
der 10. AHV-Revision, eine AI-

tersrente von heute IS76 Franken

im Monat. Ihre drei Kinder aus

zwei Ehen wurden zwischen
1959 und 1975 geboren. Nach der

Scheidung der ersten Ehe haben
Sie 1972 in Südafrika nochmals

geheiratet. Nach dem Tod des

zweiten Mannes im Jahre 1978

waren Sie allein erziehende Mut-
ter. In Südafrika haben Sie über

das Schweizer Konsulat freiwil-

lig AHV-Beiträge bezahlt, nicht
aber Ihr Mann. Die Ausgleichs-
kasse hat Ihnen die volle Bei-

tragsdauer bestätigt, jedoch die

Anrechnung von Beiträgen für
die Zeit der ersten Ehe abgelehnt.
Sie möchten nun wissen, wie viel

Erziehungsgutschriften Sie ab

2001 erhalten und was dafür un-
ternommen werden muss.

Renten, die bereits vor 1997 be-

rechnet wurden, werden nach

Übergangsrecht der 10. AHV-Re-

vision bis 2001 unverändert wei-

tergefiihrt, wenn nicht früher
eine Neuberechnung wegen ver-

änderter Verhältnisse nötig ist.

Dies gilt auch für einfache AI-

tersrenten von Witwen.
Die Überführung altrechtlicher

Renten erfolgt auf 2001 automa-

tisch. Allenfalls nötige ergänzen-
de Angaben haben die zuständi-

gen Ausgleichskassen im Laufe

des Jahres 2000 erhoben.

Die Überführung betrifft heuti-

ge Renten. Die Umrechnung er-

folgt aufgrund der bisherigen Ren-

tenskala. Das heute massgeben-

de durchschnittliche Jahresein-

kommen wird halbiert. Anstelle

von Erziehungsgutschriften wer-
den aufgrund des Jahrganges der

Versicherten bis zu 16 so genannte
«Überführungsgutschriften» an-

gerechnet.

Trotz der komplizierten Rege-

lung führt die Umrechnung nicht
in jedem Fall zu einer Erhöhung
der laufenden Rente, doch ist min-
destens die bisherige Rente ge-
währleistet. Aufgrund Ihrer An-

gaben dürfte sich durch die Um-

rechnung eine geringe Erhöhung
Ihrer Rente ergeben. Auf 2001 ist

zudem eine generelle Teuerungs-

anpassung der Renten erfolgt,
was sich zusätzlich auswirkt. Die

verbindliche Rentenberechnung
bleibt der zuständigen Aus-

gleichskasse vorbehalten.

Wenn Sie für den Lebensun-

terhalt neben Ihrer AHV-Rente,
die rund 440 Franken unter der

Höchstrente liegt, über nur gerin-

ge weitere Einkommen oder Ver-

mögen verfügen, möchte ich Sie

auf die Ergänzungsleistungen zur
AHV hinweisen. Nähere Aus-

künfte erhalten Sie bei Ihrer Ge-

meinde.

WER HAT ANSPRUCH AUF ERGANZUNGSLEISTUNGEN?

Wenn die Renten und das übrige Einkommen nicht
ausreichen, um die minimalen Lebenskosten zu

decken, kommen Ergänzungsleistungen (EL) ins Spiel. Für

AHV-Rentnerinnen und -Rentner ist es jetzt möglich, einen

allfälligen Anspruch auf EL per Computer abzuklären. Pro

Senectute Schweiz hat in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Sozialversicherung eine Internet-Einrichtung
geschaffen, die es erlaubt, bequem zu Flause nachzu-
schauen, wie die Chancen auf EL stehen.

Linter der Adresse www.pro-senectute.ch/eld erscheint
ein Formular, in dem der Zivilstand, die Wohnsituation und

der Wohnkan-
ton angeklickt
werden kön-
nen. Tippt man
weiter die jähr-
liehen Einnah-

men aus der
AFIV, allfällige
weitere Renten
und Erwerbs-
einkommen so-

wie das Bruttovermögen gemäss Steuererklärung und den
Mietzins ein, so wird elektronisch ausgerechnet, ob EL be-

antragt werden sollten oder nicht.
Falls Aussicht auf EL besteht, reicht es, die Internet-Be-

rechnung auszudrucken und sich damit an die regionale
Pro-Senectute-Beratungsstelle*, an die AFIV-Gemeinde-

zweigsteile oder an die kantonale Ausgleichskasse zu wen-
den. Die Berechnung per Internet soll nicht nur Pensio-
nierten zugute kommen, die selber einen Computer ha-

ben, sondern auch Personen, die in der Familie oder im
Freundeskreis jemanden haben, dem sie vertrauen und
der für sie das Recht auf EL abklären kann. ny

WER HAT ANSPRUCH AUF

ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN?

* Ein Verzeichnis mit den Telefonnummern sämtlicher Beratungsstellen der

Kantonalen Pro-Senectute-Organisationen ist vorne der Zeitlupe beigelegt.
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